
Ergänzungssatzung 
(gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 Baugesetzbuch) 

 
Satzung zur Einbeziehung einzelner Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten 

Ortsteil für das Grundstück Josef-Heydt-Str. 20, vom____________ 
 
 

Präambel 
 

Der Rat der Gemeinde Havixbeck hat in seiner Sitzung am _____________ aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 ((BGBl. I S. 2414) 
zuletzt geändert durch Artikel I am 22.Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) sowie der §§ 7 und 41 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.September 2012 
(GV.NRW.S. 436) folgende Satzung für den Bereich des Grundstückes Josef-Heydt-Str. 20 beschlossen: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

(Erweiterungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Ziffer 3) 
 

Durch Satzung werden die Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil festgelegt. 
 
Der Geltungsbereich dieser Satzung grenzt östlich an das Grundstück Josef-Heydt-Str. 22 a, südlich an das 
Grundstück Josef-Heydt-Str. 2 (Haus Havixbeck), und nordwestlich an die K 51. Die genaue Lage ist der 
beigefügten zeichnerischen Darstellung des Satzungsbereiches zu entnehmen. Die Planzeichnung ist 
Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Zulässigkeit von Vorhaben 

 
Innerhalb der im § 1 festgelegten Grenzen richtet sich die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben ab 
der Bekanntmachung dieser Satzung nach § 34 BauGB. 
 
 

§ 3 
Weitere Festsetzungen 

 
Im Geltungsbereich der Satzung werden nach § 34 (5) BauGB in Verbindung mit § 9 (Abs. 1) BauGB 
folgende Festsetzungen getroffen: 
 
Das Satzungsgebiet ist als Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 der Verordnung über die bauliche 
Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBl. I. S. 132), 
zuletzt geändert am 22. April 1993 (BGBl. I S. 466), festgesetzt. 
 
Zulässig sind nur dem Wohnen dienende Vorhaben entsprechend § 4 BauNVO.  
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich aus den im Satzungsplan festgesetzten Baugrenzen. 
Die Bestimmung der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) über Abstandsflächen 
bleibt unberührt. 
 
Das Gebäude ist in offener Bauweise zu errichten. In der offenen Bauweise wird das Gebäude mit 
seitlichem Grenzabstand errichtet. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung entsprechend § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 



Hinweis: 
 
1. Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
durch die Bauleitplanung eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 

2. Voraussetzung für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften, Rechtfolgen 
 
Es wird darauf hingewiesen,  
 
dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1, Nr. 1 bis 4 des Baugesetzbuches bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung de § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und nach § 
214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges nur beachtlich sind, wenn sie seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Havixbeck geltend gemacht worden sind. 

 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist darzulegen (§ 215 BauGB). 
 

3. Rechtsfolgen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) kann nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
  durchgeführt 
b) die Erweiterung der Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Havixbeck vorher gerügt und dabei 
  die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird der Beschluss des Rates der Gemeinde Havixbeck vom ________ , Ort 
und Zeit der Bereithaltung sowie die aufgrund des Baugesetzbuches erforderlichen Hinweise öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
Mit dieser öffentlichen Bekanntmachung erlangt die Ergänzungssatzung Rechtskraft. 
 
Havixbeck, ___________________ 
 
Gemeinde Havixbeck 
Der Bürgermeister 
 


